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U r n e n a b s t i m m u n g

Bebauungsplan 
Lauried 

  Urnenöffnungszeiten

  Haupturne Nebenurnen

  Burgbachsaal Guthirt (Schulhaus, Bibliothek) Herti (Alterszentrum)

   Riedmatt (Schulhaus)

   Oberwil (neues Schulhaus)

   Zugerberg (Institut Montana, Grotto)

 Samstag 14.05.2011 10.00 bis 12.00 Uhr  10.00 bis 12.00 Uhr

 Sonntag 15.05.2011 09.00 bis 12.00 Uhr 09.00 bis 11.30 Uhr 09.00 bis 11.30 Uhr

 Zusätzlich:

 Freitag, 13.05.2011 08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00, Stadthaus am Kolinplatz, Erdgeschoss

vom 15. Mai 2011
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Stadtrat und Grosser Gemeinderat empfehlen, der Vorlage zuzustimmen.
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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Gemäss der Bau- und Zonenordnung gehört das Gebiet des Bebauungs-
plans Lauried zur Wohn- und Arbeitszone WA5. In Anbetracht der unmit-
telbaren Nähe zum nördlichen Stadtzentrum und zum Bahnhof ist das Ge-
biet heute nicht optimal genutzt. Die Häuser entlang der Baarerstras se sind 
rund 100 Jahre alt und haben eine zum Teil sehr schlechte Bausubstanz. Das 
Bebauungskonzept sieht eine Blockrandbebauung vor. Die Gebäude ent-
lang der Baarerstrasse sorgen für lärmgeschützte Innenhöfe und ermögli-
chen hier attraktiven Wohnraum. Es werden im Teilgebiet A rund 100 bis 
120 Wohnungen und zusätzliche Flächen für Läden und Büros entstehen. 
Gegenüber den heute 87 bestehenden, teilweise sehr kleinen Wohnungen, 
kann das Gebiet damit besser genutzt werden. Entlang der Lauriedstrasse 
sind vor allem Wohnnutzungen, entlang der Baarerstrasse vorwiegend Ar-
beitsnutzungen vorgesehen. An der Baarerstrasse werden die multifunk-
tionalen Erdgeschosse auch für Ladengeschäfte nutzbar sein. Die Umge-
bungsgestaltung, verkehrsberuhigende Massnahmen und eine zentrale 
Erschlies sung der unterirdischen Parkierung sind verbindliche Elemente 
des Bebauungsplans.
Der Bebauungsplan ist in die Gebiete A und B aufgeteilt. Die Urnenabstim-
mung bezieht sich nur auf das Teilgebiet A. In diesem Gebiet bestehen Bau-
absichten. Das Teilgebiet B wird durch die Planungen des Stadttunnels mit 
den vorgesehenen Tunnelportalen an der Kreuzung Gubelstrasse/Baarer-
strasse tangiert. Die zwei südlichen Bauten entlang der Gubelstrasse müss-
ten nach heutigem Planungsstand mit dem Bau des Stadttunnels abgebro-
chen werden. Für die Häuser entlang der Baarerstrasse bestehen noch keine 
konkreten Planungen, ein Abbruch steht nicht zur Debatte. Die Konkretisie-
rung des Teilgebiets B wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Be-
stimmungen des Bebauungsplans sehen vor, dass der Übergang zwischen 
den Teilgebieten A und B so ausgebildet werden muss, dass eine harmoni-
sche Gesamtsituation entsteht.
Die Stadtbildkommission hat sich positiv zum Bebauungsplan geäussert. 
Nach der Bau- und Planungskommission hat auch der Grosse Gemeinde-
rat dem Bebauungsplan mit 24:14 zugestimmt und mit 14 Stimmen das Be-
hördenreferendum beschlossen. Deshalb wird nun eine Urnenabstimmung 
durchgeführt. Wir empfehlen Ihnen, der Vorlage zuzustimmen.

Der Stadtrat von Zug
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1. Ausgangslage
Das Gebiet des Bebauungsplans Lau-
ried liegt in unmittelbarer Nähe zum 
nördlichen Stadtzentrum und zum 
Bahnhof Zug in der Wohn- und Ar-
beitszone WA5. In Anbetracht der zen-

tralen Lage ist das Gebiet heute nicht 
optimal genutzt. Die Häuser entlang 
der Baarerstrasse sind rund 100 Jahre 
alt und haben eine zum Teil sehr 
schlechte Bausubstanz. Einzelne Neu-
bauten wurden in den letzten Jahren 

Der Bebauungsplan Lauried ermöglicht eine städtebaulich sinnvolle 
und konzeptionell einheitliche Bebauung des Gebiets zwischen der 
Baarerstrasse und der Lauriedstrasse. An zentraler Lage entstehen 
rund 100 bis 120 Wohnungen. Die in den letzten Jahren bereits rea-
lisierten Neubauten sind Bestandteil des Konzepts.
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Bebauungsplan Lauried

Innenhof-Ansicht im nördlichen Teil des Bebauungsplangebiets (im Hintergrund die Gut-Hirt-Kirche). In An-
betracht der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ist das Gebiet heute nicht optimal genutzt.
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bereits realisiert. Es ist sinnvoll, die Be-
bauung der übrigen Flächen mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan konzep-
tionell abgestimmt zu planen. Ver-
schiedene Grundeigentümer im Be-
bauungsplangebiet sind bauwillig. 
Mit einer Blockrandbebauung (Ge-
bäude um einen Hof herum) können 
die Grundstücke mit einer zentrums-
nahen, modern gestalteten Siedlung 
besser genutzt werden und es ent-
steht eine einheitliche Umgebungsge-
staltung.

2. Bebauungsplan
Der Bebauungsplan schafft die Vor-
aussetzungen für eine qualitätsvolle 
Überbauung mit einem einheitli-
chen Konzept und für einen optima-
len Übergang von der viel befahrenen 
Baarerstrasse zu den Wohngebieten. 
Die im Bebauungsplangebiet ent-
lang der Lauriedstrasse gelegenen 
Wohnungen werden vor den Lärm-
immissionen der Baarerstras se wirk-
sam geschützt. Die attraktive Umge-
bungsgestaltung, verkehrsberuhigende 
Massnahmen und eine zentrale Er-
schliessung der unterirdischen Par-
kierung sind verbindliche Elemente 
des Bebauungsplans. Bedingt durch  
die Planungen für den Stadttunnel ist 
der Bebauungsplan in die Gebiete A 
und B aufgeteilt. 

Teilgebiet A
Die Urnenabstimmung vom 15. Mai 
2011 bezieht sich ausschliesslich auf 
das Teilgebiet A. Im Teilgebiet A sind 
die planungsrechtlichen Fragen ge-
löst. Nach einer Befürwortung des 

Bebauungsplans durch die Urnenab-
stimmung, der Genehmigung durch 
den Regierungsrat und dem Baube-
willigungsverfahren können die Neu-
bauten realisiert werden. Die Bestim-
mungen des Bebauungsplans sehen 
vor, dass der Übergang zwischen den 
Teilgebieten A und B so ausgebildet 
werden muss, dass eine harmonische 
Gesamtsituation entsteht. So wird si-
chergestellt, dass der Übergang vom 
Neubau an der südlichen Ecke Baarer-
strasse/Bleichistrasse zu den Altbauten 
sorgfältig gestaltet wird.

Teilgebiet B
Das Teilgebiet B des Bebauungsplans 
muss zu einem späteren Zeitpunkt 
im ordentlichen Verfahren ergänzt 
werden. Aufgrund der notwendigen 
Raumfreihaltung im Zusammenhang 
mit den Planungen für den Stadttun-
nel sind im Teilgebiet B verschiedene 
Abklärungen noch im Gange. Die zwei
südlichen Altbauten entlang der Gu-
belstrasse müssten nach heutigem Pla-
nungsstand mit dem Bau des Stadt-
tunnels abgebrochen werden. Für die 
Häuser entlang der Baarerstrasse be-
stehen noch keine konkreten Planun-
gen, ein Abbruch steht nicht zur De-
batte. Daher wird die Konkretisierung 
des Teilgebiets B mit der Ergänzung 
des Bebauungsplanes zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgen.

Städtebauliches Konzept
Das Konzept ermöglicht eine Block-
randbebauung mit fünf Obergeschos-
sen und mit je einem Innenhof südlich 
und nördlich der Bleichistrasse. Die 5
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Grosse Abb.: 
Foto des Stadt-

modells mit den 
Gebäudevolu-

men des Bebau-
ungsplans im 
Teil gebiet A.

Kleine Abb.: 
Mögliche spätere 

Fortsetzung im 
Teilgebiet B. 
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Aktuelle Luft-
aufnahme des 
Bebauungsplan-
gebiets mit dem 
blau markier-
ten Teilgebiet A. 
(Foto: Flying  
Camera).
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Bebauung entlang der Baarerstras- 
se sorgt für lärmgeschützte Innen- 
höfe und ermöglicht hier attraktiven 
Wohnraum. Die Bebauungsstruktur 
des Teilgebiets A ist verbindlich, für das 
Teilgebiet B ist sie lediglich als Grund-
konzept zu verstehen (vgl. kleines Foto 
des Stadtmodells auf der vorangehen-
den Doppelseite). 
Mit den multifunktional nutzbaren 
Erdgeschossen und der Umgestal-
tung der Fussgängerbereiche entlang 
der Baarerstrasse wird der belebte 
städtische Raum attraktiver gestal-
tet. Die identische Höhe der Bauten 
und der gleichmässige Abstand zur 
Baarerstras se ergeben eine visuelle 
Ruhe im entsprechenden Strassenab-
schnitt, welcher heute sehr uneinheit-
lich bebaut und gestaltet ist.
Mit den Durchgängen zu den Innen-
höfen wird das ganze Planungsge-
biet durchlässig. Die westliche Bleichi-
stras se wird als Quartierplatz mit 
einem öffentlichen Fusswegrecht aus-
gestaltet (vgl. Konzept Aussenraum 
auf der nächsten Doppelseite).

Nutzungen
Im Bebauungsplangebiet sind nicht 
oder nur mässig störende gewerbli-
che Nutzungen, Dienstleistungen so-
wie Wohnen zulässig. Entlang der 
Baarerstrasse sind aufgrund der Lage 
und der Verkehrsimmissionen vor al-
lem Arbeitsnutzungen ohne Wohnan-
teil vorgesehen, entlang der Lauried-
strasse werden vor allem Wohnungen 
realisiert. Der vorgeschriebene mini-
male Wohnanteil beträgt hier 80 %. 
Entlang der Guthirtstrasse und der 

Bleichistras se beträgt der minimale 
Wohnanteil 50 %. Insgesamt entste-
hen im Teilgebiet A rund 100 bis 120 
Wohnungen. Entlang der Baarer-
strasse werden die Erdgeschosse der 
Neubauten so ausgestaltet, dass mul-
tifunktionale Nutzungen mit Laden-
geschäften möglich sind.

Umgebungsgestaltung
Für die ganze Lauriedstrasse wurde 
ein Betriebs- und Gestaltungskon-
zept erarbeitet. Das Konzept umfasst 
u. a. eine Wasserschale und einheit-
liche Bäume auf der ganzen Länge, 
eine Bepflanzung rund um die einzel-
nen Bäume sowie Sitzbänke. Der nörd-
liche, mit grossen Bäumen bepflanzte 
Innenhof wird zum Freiraum mit halb-
öffentlichem Charakter. Ausser den 
Privatgärten der Erdgeschosswohnun-
gen ist er für Beschäftigte und Bewoh-
ner frei zugänglich. Der westliche Teil 
der Bleichistrasse wird als Quartier-
platz ausgestaltet.

Erschliessung und Parkierung
Das Bebauungsplangebiet ist sehr gut 
durch den öffentlichen Verkehr und 
den motorisierten Individualverkehr, 
aber auch für Fussgänger und Velofah-
rer erschlossen. Die Auswirkungen des 
Verkehrs auf die Umgebung werden 
minimiert. Die Lauriedstrasse wird vom 
Verkehr entlastet.
Die Erschliessung für den motorisier-
ten Individualverkehr erfolgt ab der 
Guthirtstrasse in eine gemeinsame 
Tiefgarage. Sämtliche Parkfelder für 
Bewohner, Beschäftigte, Besucher und 
Kunden werden unterirdisch angeord-
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Perimeter des 
Bebauungs-
plans: Die  
Urnenabstim-
mung bezieht 
sich auf das 
Teilgebiet A.

net. Oberirdisch ist entlang der Lau-
riedstrasse nur Güterumschlag gestat-
tet. Es sind insgesamt maximal 330 
Parkfelder erlaubt. Für Bewohner und 
Beschäftigte sind 270 Parkfelder zu-

lässig (235 für das Teilgebiet A und 35 
für das Teilgebiet B). Für Besucher und 
Kunden sind 30 Parkfelder und wei-
tere 30 Parkfelder für die Katholische 
Kirchgemeinde Guthirt vorgesehen. 
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Schnitt AA 1:100 Konzepterläuterung

Die Lauriedstraße soll, gemäß ihrer Bedeutung im Stadtraum und mit ihrer Funktion
als wichtige Langsamverkehrsachse, eine adäquate Gestaltung erhalten. Zur
Erreichung dieses Ziels werden einige wenige aber markante Elemente eingesetzt: Die
breite Wasserschale betont die Linearität und gewährleistet ein hindernisfreies Queren
auf der gesamten Länge. Die einheitlichen Straßenbäume mit den bepflanzten
Baumscheiben und den vereinzelten Sitzbänken sind wichtige Identitätsträger und
schaffen Aufenthaltsqualität. Zudem verengen sie optisch den Straßenraum was zu
einer natürlichen Verlangsamung der Automobilisten führt.
Die Lauriedstraße wird so zu einem nutzbaren Stadtraum wo Bewegung, Aufenthalt
und Spiel stattfinden kann.

Die Lauriedstraße wird als durchgehende Langsamverkehrsachse im Mischverkehr
vom Metalli-Center bis zum Pfarreiheim Gut-Hirt ausgebildet. Die asymmetrisch
angeordnete Entwässerung und die einheitlichen Straßenbäume gliedern den flächig
ausgebildeten Straßenraum in einen Gehbereich und einen Fahrbereich. Die
Gliederung erfolgt ohne die Funktionsteilung klar aufzuzeigen. Dadurch wird der
Mischverkehrscharakter stark hervorgehoben. Der Automobilist wird gezwungen seine
Geschwindigkeit dem Tempo des Langsamverkehrs anzupassen. Im Bereich des
Pfarreiheims Gut-Hirt fließt die Gestaltung nahtlos über.

Das neue Erscheinungsbild entspricht der vorhandenen Tempo-30-Zone.
Die bestehenden Fußgängerstreifen bei der Metallstrasse, Gubelstraße und
Guthirtstrasse bleiben erhalten, in ihrer Lage jedoch auf die neue Disposition
angepasst. Sie sind Bestandteil des Schulwegs auf der Lauriedstraße.

Die heute vorgegebenen Fahrrichtungen werden beibehalten. Dies um
Schleichverkehr aus der Gubelstraße zur Baarerstraße zu verhindern.

ehcälflletS gnurefeilnA  18m

D

Details der Um-
gebungsge-
staltung mit 
Schnitten des 
Strassenraums 
der Lauried-
strasse. Oben:  
Schnitt C. Un-
ten: Schnitt B.
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Es werden im Minimum 500 Fahrrad-
abstellplätze realisiert, davon mindes-
tens die Hälfte an gut zugänglichen 
Lagen in der Nähe der Hauseingänge. 
Die Ausfahrt von der Bleichistrasse auf 
die Baarerstrasse wird spätestens mit 
der Fertigstellung der Gebäude im Be-
reich Baarerstrasse / Bleichistras se ge-
schlossen.

Lärmschutz
Im gesamten Planungsgebiet gilt die 
Empfindlichkeitsstufe III gemäss Lärm-
schutzverordnung. Das Lärmgutach-
ten zeigt, dass Wohnnutzungen auf-
grund der Lärm situation entlang der 
Baarerstrasse und im Kreuzungsbe-
reich Baarerstrasse / Gubelstrasse kri-
tisch sind und bauliche oder gestal-
terische Massnahmen voraussetzen, 
um die Wohnungen vom Lärm abzu-
schirmen. Aufgrund der Lärmsituation 
sieht der Bebauungsplan entlang der 
Baarerstrasse ausschliesslich Arbeits-
nutzungen, entlang der Lauriedstras se 
dagegen überwiegend Wohnnutzun-
gen und entlang der Guthirt- und der 
Bleichistrasse eine gemischte Nutzung 
vor. Der westliche Teil der Blockrand-
bebauung schützt die lärmempfindli-
chen Wohnräume von den Immissio-
nen der Baarerstrasse.

3. Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS)
Die vorwiegend im Teilgebiet B des 
Bebauungsplans Lauried liegende 
Blockrandbebauung aus den 1920er 
Jahren steht nicht unter Denkmal-
schutz, sondern ist lediglich im In-

ventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz (ISOS) verzeichnet. Es 
wird empfohlen, dass die frontenglei-
che Aufreihung drei- bis viergeschos-
siger Wohn- und Geschäftshäuser als 
typisches Bebauungsmuster der Aus-
fallachse erhalten bleiben soll.
Dem gegenüber steht das wichtigste 
Ziel des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung: die haushälterische 
Nutzung des Bodens (Art. 1 Abs. 1). Das 
Bebauungsplangebiet liegt an zentra-
ler Lage und ist hervorragend erschlos-
sen. Aufgrund dieser Voraussetzungen 
wurde das Gebiet der Wohn- und Ar-
beitszone 5 (WA5) zugeteilt. Zurzeit ist 
das Gebiet nicht optimal genutzt. Mit 
der bestehenden Struktur kann eine 
sinnvolle Nutzung nicht erreicht wer-
den. Der vorliegende Bebauungsplan 
nimmt den Gedanken der Blockrand-
bebauung auf und setzt diesen in der 
Massstäblichkeit der Stadt Zug des 21. 
Jahrhunderts an zentraler Lage um. 
Ausgehend von der zukünftigen Be-
bauungsstruktur ergibt sich eine Nut-
zung, welche dem Ziel des haushälte-
rischen Umgangs mit dem knappen 
städtischen Boden entspricht. Auch an 
dieser Stelle ist noch einmal ausdrück-
lich darauf hinzuweisen: Ein Abbruch 
der Häuser entlang der Baarerstrasse 
im Teilgebiet B steht zurzeit nicht zur 
Debatte. Einzig das nördlich an das 
Teilgebiet B angrenzende Haus an der 
Ecke Baarerstrasse / Bleichistrasse (im 
Teilgebiet A) soll abgebrochen und 
durch einen Neubau ersetzt werden.
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Visualisierung des südlichen Bebauungsplangebiets. Die zwei südlichen Bauten im Teilbereich B entlang 
der Gubelstrasse sind nach heutigem Planungsstand vom Projekt Stadttunnel direkt betroffen. Sie müss-
ten mit dem Bau des Stadttunnels abgebrochen werden. Spätestens auf diesen Zeitpunkt hin ist das Teil-
gebiet B des Bebauungsplans im ordentlichen Verfahren zu ergänzen. 
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4. Argumente der GGR-
Minderheit

Nein zur Stadtzerstörung in Etap-
pen, Nein zum Bebauungsplan 
Lauried
Wer nach Jahren nach Zug zurück-
kehrt, wird seine Heimat kaum wieder 
erkennen. Riesige Bürobauten und 
Wohnbunker haben die Stadt verän-
dert. Sie hat viel von ihrem Gesicht ver-
loren und wirkt vor allem im Norden 
unpersönlich und steril.
Doch an der Baarerstrasse, gegenüber 
dem Gubelloch, steht noch ein Stück 
vertrautes Zug. Die Häuserzeile zwi-
schen Gubel- und Bleichistrasse wurde 
1924-26 vom bekannten Zuger Bau-
meister Johann Landis als Blockrand-
bebauung erstellt. Diese greift u-för-
mig weit in Gubel- und Bleichistrasse 
hinein und umfasst einen begrünten 
Hofraum mit viel Lebensqualität. Das 
ortsprägende Ensemble ist heute noch 
intakt, wenn auch teilweise renovati-
onsbedürftig.

Zeitzeuge
Das Inventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS) empfiehlt 
dringend, diese Blockrandbebauung 
als Ganzes zu erhalten, vor allem weil 
sie in einer Zeit gebaut wurde, die laut 
dem Inventar der neueren Schweizer 
Architektur (INSA) zu einer der wich-
tigsten Bauepochen der Schweiz ge-
hört.

Zerstörung einer Einheit
Mit dem Bebauungsplan Lauried wird 
der nördliche Teil des Gevierts ampu-

tiert und das Gesamtbild mit einem do-
minanten Neubau entstellt. Das wäre 
bestimmt der erste Schritt zum raten-
weisen Abbruch der ganzen Häuser-
zeile. Ein weiteres Stück vertrautes Zug 
würde der Rendite geopfert.

Günstiger Wohn- und Arbeitsraum
Neben einem Stück Heimat werden 
wir auch weiteren günstigen Wohn- 
und Arbeitsraum verlieren. Daran än-
dert auch nichts, wenn ein Eigentümer 
heute erklärt, dass er in seinem Neu-
bau günstigen Wohnraum zu bauen 
gedenke. Rechtlich dazu verpflichtet 
wird er im Bebauungsplan nicht. Aus-
serdem wäre die Miete im neuen Ge-
bäude kaum günstiger als in den beste-
henden Häusern.

Stadtentwicklung mit Augenmass
Die für Zug wichtige Landisüberbau-
ung steht bis jetzt nach Gesetz nicht 
unter Schutz. Wir Zugerinnen und Zu-
ger aber wollen selber bestimmen, was 
uns lieb ist und was wir erhalten wol-
len. Auch wissen wir noch nicht, ob die 
Einfahrt zum Stadttunnel die Gegend 
ums Gubelloch massiv verändern wird. 
Es braucht Zeit, alles genau abzuklä-
ren. Wir wollen vor keine vollendeten 
Tatsachen gestellt werden.

Darum sagen wir Nein zum Bebau-
ungsplan Lauried und retten eine der 
letzten intakten Häuserzeilen aus dem 
vorigen Jahrhundert. 



B e b a u u n g s p l a n  L a u r i e d

15

5. Argumente des Stadt-
rates & der GGR-Mehrheit

Mit dem Bebauungsplan Lauried wird 
ein Teil der «neuen» Baarerstrasse re-
alisiert. Der Bebauungsplan schafft die 
Voraussetzungen für eine qualitäts-
volle Überbauung mit einem einheit-
lichen Konzept und für einen optima-
len Übergang von der viel befahrenen 
Baarerstrasse zu den Wohngebieten. 
An zentraler Lage entstehen rund 100 
bis 120 Wohnungen. Die in den letzten 
Jahren bereits realisierten Neubauten 
sind Bestandteil des Konzepts.

Sinnvolle Stadtentwicklung
Mit der Mischnutzung wird Arbeits- 
und Wohnraum an zentraler Lage ge-
schaffen. Durch die Anordnung der 
Bauten kann optimal auf die verschie-
dene Bedürfnisse eingegangen wer-
den: Arbeitsnutzungen an gut fre-
quentierter Lage, Wohnnutzungen 
auf der lärmabgewandten Seite, an der 
Baarerstrasse multifunktionale Erdge-
schosse auch für Ladengeschäfte.

Lärmschutz für das Quartier
Der Bebauungsplan regelt den Über-
gang von der betriebsamen Baarer-
strasse zum ruhigeren hinterliegenden 
Wohnquartier. Die Wohnbauten im 
Perimeter und die bestehenden Wohn-
quartiere werden durch die Stellung 
der Bauten vor übermässigen Lärmim-
missionen der Baarerstrasse geschützt. 

Attraktive Umgebungs gestaltung
Die Lauriedstrasse, die teilweise als 
Schulweg zum Guthirtschulhaus dient, 

wird so umgestaltet, dass sie sowohl 
von der Gestaltung als auch von der 
Sicherheit her den Ansprüchen eines 
Schulwegs gerecht wird. Die konzep-
tionell einheitliche Gestaltung be-
wirkt eine Aufwertung des ganzen 
Quartiers. Mit nur einer Zufahrt in die 
gemeinsame Tiefgarage wird der Ver-
kehr im Quartier deutlich verringert. 
Durch den Wegfall der oberirdischen 
Parkfelder nimmt der Suchverkehr ab.

Hauhälterische Nutzung des 
knappen Bodens
Zurzeit ist das Gebiet nicht optimal ge-
nutzt. Mit der bestehenden Struktur 
kann dies auch nicht geändert werden. 
Das Bebauungsplangebiet ist aufgrund 
seiner verkehrsgünstigen Zentrumslage 
ideal gelegen, um verdichtet bebaut zu 
werden. Hier kann ein Wachstum der 
Stadt Zug sinnvoll und verträglich um-
gesetzt werden. Mit einer verdichteten 
Bauweise können die Grünflächen aus-
serhalb der Stadt erhalten werden.
Die Bauten im Bebauungsplangebiet 
stehen nicht unter Denkmalschutz. Mit 
der Blockrandbebauung und der sorg-
fälltigen Gestaltung des Übergangs 
zwischen Alt- und Neubauten wird 
sichergestellt, dass eine harmonische 
Gesamtsituation entsteht. Stadtrat, die 
Stadtbildkommission sowie eine Mehr-
heit der Bau- und Planungskommission 
und des GGR sind der Ansicht, dass der 
Bebauungsplan im Gebiet zwischen 
Baarerstrasse und Lauriedstrasse eine 
qualitätsvolle Stadtentwicklung für 
Wohnen und Arbeiten ermöglicht. Der 
Grosse Gemeinderat hat dem Bebau-
ungsplan mit 24:14 zugestimmt.
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Beschlusstext

Der Beschluss Nr. 1542 des Gros-
sen Gemeinderates von Zug vom 
25. Januar 2011 betreffend Bebau-
ungsplan Lauried lautet:

« 1. Der Bebauungsplan Lauried, 
Plan Nr. 7083, wird festgesetzt. 

2. Der Stadtrat wird mit dem Voll-
zug beauftragt.

3. Das Baudepartement wird ge-
stützt auf § 41 des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) beauftragt, 
diesen Beschluss nach unbenütz-
tem Ablauf der Referendums-
frist oder nach einer allfälligen 
Urnenabstimmung zweimal im 
Amtsblatt zu publizieren und 
während 20 Tagen öffentlich 
aufzulegen.

4. Dieser Beschluss tritt unter dem 
Vorbehalt des fakultativen Re-
ferendums gemäss § 8 der Ge-
meindeordnung mit der rechts-
kräftigen Genehmigung durch 
den Regierungsrat in Kraft. Er 
wird in die Amtliche Sammlung 
der Ratsbeschlüsse aufgenom-
men.»

Wer diesen Beschluss des Grossen 
Gemeinderates annehmen will, 
schreibe JA, wer ihn ablehnen will, 
schreibe NEIN.



G a r t e n s t a d t  S ü d 








